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I. Bei den früheren Classificationen der Verwandten
des zu Lichtrnau verstorbenen Metropolitans Caspar
Ladvlph unv dessen Ehegattin gebornen P ollius,
wonach di-- Einsetzung derselben in den Genuß des
von Ersteren gestifteten Familien»Legats geschehen
ist, hat man den Grad der Verwandtschaft unrich,
tig bestimmt» indem die Geschwister, JTttiDir des
FvndarorS und dessen Ehegattin aU-Verwandte des
ersten Grades und deren Binder als die des zweiten

Grades bezeichnet sind. Jene sind aber offenbar im
dritten Trade der Civilcomp-.tarion (.weiten der
kanonischen), diese im vierten (dritten der kanoni
schen) mit dem Fundator und dessen Ehegattin ver
wandt. Um den dadurch zu befürchtenden Jrrthü»
mern zuvorzukommen, und die g-dachre Legaten,
Angelegenheit in di« so sehrgesiörteO dnong gründ,
ltch zurückzuführen, ist avermailge Evictal, Dorla»
düng der Familien-Glied», insofern diese bei der
 Cache jetzt noch interesfirt sein können, erkann-t
worden, AnS den bisher verhandelten Commission«,
Acren geht hervor, daß von den Mitgliedern des
vierten Grades (Geschwister-lindes-Kinder) viele
ihre Antheile am Legate empfangen, ob aber Alle?
das ist zwar hdwst wahrscheinlich &gt; allein nicht völ,
lig gewiß. Eben so sind die Mitglieder des fünften
TradeS der Verwandtschaft, an welchem die Reihe

der Percepkivn ist, nicht völlig bekannt. Es werden
also diejenigen Mitglieder des vierten Grades, drtt»
ten der kanonischen Zahlarr, welche noch Änsprücke
auf die Pecception des Legats haben möchten, so
«te die Verwandten des fünften Grades (vierten

 der canvntschen Zählart) also Geschwister, Kindes,
 Kinder und deren Kinder, aufgefordert, ihreAnsprü,
che an dem Ludolpblchen Legare zu begründen und
resp. durch Stammbäume den angegebenen fünften
Gc«K der Verwandtschaft mir den Metropolitan
LudolphschenEheleuten beglaubt nachMwetsen. Dia
Frist ist a dato auf drei Monate bestimmt, und der

im Falle der Versäumung eintretende Nachtheil be
steht darin, baß jene »nd diese ihrer etwaigen An,
spräche auf den Genoß des Legats verlustig erklärt

 werden. Diejenigen Mitglieder des fünften Grades,
 welche'sich bereits gemeldet und legitimier haben,
find von dieser Aufforderung ausgenommen, und
werden diese resp. in die auf ihr« Instanz ertheilten
Decrete verwiesen. Rotenburg, am 24. Januar
I8l8» H. Reservaten,Commission.

A r st e n t u e, vißore commission;-.

2. Johann Ulrich Streibelein, Bürger und Billetier
hierfelbst, hatte im Amtmann Wenderorhtschen Eon,
corse ein Haus für ic-ozî Rthlr. gekauft. Er und
 seine Frau legten für das Kaufgeld gerichtliche Obli,
gatton am 16. November 1752 ein. Dessen Erben
waren mit dem Ourator massse im Proceß, und

es ist unentschieden, ob oder wie viel sie schuldig
bleiben? Am 2. October 1827 wurden die Wende,
rorhtschen Crevitoren edictal aufgefordert r ob sie
oder elner derselben die Auestände auf ihre Kosten
beitteiben wollten? Eö meldete sich am 27. Novem,
bee keiner der Crevitoren, und es wurde Reposition
 der Acten erkannt. Jetzt begehre« die Erben obiger

 Debitoren dre Obligation zurück. Sollte einer oder
 mehrere Crevitoren hiergegen etwas einwenden, so
muß es in dem ein vor allemal anberaumten Ter-

’


